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7/11 

der Abg. Dr.P i t t e l' In a n n s' Fardinanda F los s man n, 

und Genossen, 

betreffend Änderungen auf dem Gebiete der Einkommensteuer., 

Der Nationalrat wol~e beschließen: 

Artikel 1. 

H 0 r n . 
"\ 

§ 6des BundeSgesetzps vom 3.Juli 1947 (Einkomrensteuernovelle 1947) 
ist zu ändern wie folgt, 

n Dienstnenmer, die . 
a) nicht während d.sa ganzen Kalenderjahres beschäftigt waren oder 

b) imLAufe des Kalenderjahres ein Einkomme.."l aus Dienstbezügen in verschiede': , 
ner Höhe -erhielten, können einen Jahresausgleich in der einbehaltenen Lohn", 

steuer verlangen, wenn sich hiedurch eine .A:nderung der einbehaltenen Lotn'3~,'D.(,!> 

von mindestens 5% ergibt." ,-

Diese Vorschriften treten am LJäm.18!.' 1950 in Kraft. 

Artikel 2. 

Mi t der Durohführung dieses Gesetzes ist das "Bundesministerium für 

Finanzen betraut. 

-,,-.-

In~ formeller Hinsicht wird bean t:cagi.; ~ die.:,sen Antra.g untar Verzicht 

auf die erste Lesung' dem Finanzausschuß zur goschäf·tsm,<i.ßigen Behandlung zu­

zuweisen. 

J~_ti Y:f~Jlb..gti:.91rt~~_ .. 

Durch die Einkommensteuernovelle 1947 ist ddr in den früheren öste:r~~ 

reichischen Einkommensteuergesetzen festgeleete Jahresausgleich für Einkommen 

aus Dienstbezügen zum Teil wieder eingeführt worden. Die Gewährung war jedoch 
, \ 

auf Dienstverhältnisse 1;e schränkt, dL~ !licht w'ihrend' des ganzen Kalenderjahres 

ununterbrochen fortgedauert haben. f:he I;iüßte ferner bei .d.nwendung des AUS­

gleichs ein um mindestens "10% niedrigeres Lohnste1.lcl:!:aüsmaß haben .als ohne 

diese Begünstigung. 

Der Jahresausgleich ist jedoch bizhe:::, u.ngorechtfe,rtigterweise einer 

anderen Gruppe von Dienstnehmern vorenthaltel"~ .geblieben~\ Es handelt sich um 
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jene Ar,beiter und Angestellten t die zwar das gr=lll,ze 1ahr hindurch beschäftigt 

sind, die aber naoh der .I.rt ihrer Arbeit Fdltlohnungen inversohiedener Höhe 

erhal ten. Drängt sich diese arbeitsbedingte Steigerang ihres Einkonunens auf 

eine oder mehre~e A brechnun·lszei träume zus.3.mmen, dann geraten sie automatisch 

1ft eine stem rgruppe, für die ein höharer Steuersatzvorgesehen ist. Die ztlr 

Einkommensteuer veranlagten Selbständigen in der Wirtschaft legen ihrer Ein= . . \ 

kommensteuer das Jahreseinkommen zugrunde. Es werden daher bei ihnen GHwinn= 

spi tlen in einzelnen Wochen oderMon~t,en nicht mit einem höheren Satz bosteu.oI'-:; ", 

Die derzeit ge~tenden Rechts"orschriften benachteiligen die lohnsmer:.:: 

pfliohtigen Arbeiter und Angestellten auoh auf diesem Gebiete, indem diese~ 
. . 

Gruppe von Steuerpflicht$,gen ein J~hresal.lseleich bisher nicht gewährtwurdG. 
, . . 

An eich müßte d$r Jnhres~useleioh jedem lohnsteuerpfliohtizen D1enstnE.\lhm(~l' 

gewährt 'Werden. 

Le.diglioh zur Vermeidu,.'1.g eines unverhäl tnismäBig großen Verwaltungs= 
.~ 

aufwandes, 'der letzten Endes ebenfalls von den Stew rpflicht:1gen getr,agen wer:;: 

den mUßte, kann einer Begrenzung fü:r. di.G Gewährung des Jahresausgleiohs zuge=: 

stimmt werden. Es ist jedooh unbillig, diese Grenze mit l~ dC3r Differenz ZU 

bemessen wie bisher. \, 

In Hinkunft soll der l~nspruch .auf Gewährung des Jahresausgleichs be= 

re! ts geltend gemac'ht w~rden können, wenn die 'Differenz zwisohen der Summe 

der'in den ein~ lnen Zeitabschnitten eines J.ahres bereits bezahlten und der 

auf das gan:~e JMr, umgerechneten Lohnsteuern mehr als 5% betragen würde. 

Für Dienstnehmer mH ununterbrochenem Dienstverhältnis wa.r die Ge= 

währung eines Jahresausgleiohes bereits vorgesehon. Für die übrigen Dienst,.. 

",ahmer soll diese Möglichkeit erstmalig fUr das Joor 1949 durohgefUhrt werden. 

-.-.-

7/A VI. GP - Initiativantrag (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




